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Hessen

Hessisches Verkehrswendegesetz

▪ Der ADFC ist seit Sommer 2019 mit Partnern (VCD, Initiativen für 
Radentscheide …) dabei, ein Gesetz zur Förderung des Umweltverbundes 
und zur Eindämmung des Kfz-Verkehrs zu erarbeiten und dafür ein 
Volksbegehren bzw. einen Volksentscheid vorzubereiten.

▪ Ein Volksentscheid wird durchgeführt, wenn ein vom Volk erstellter 
Gesetzentwurf durch ein Volksbegehren zustande gekommen ist und der 
Hessische Landtag diesen Entwurf trotzdem nicht zum Gesetz erhoben 
hat.

▪ Zeithorizont: Herbst 2021 (Bundestagswahlen)
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Hessisches Verkehrswendegesetz

▪ Wir wollen dieses Gesetz weder Radgesetz, noch Mobilitätsgesetz 
nennen, sondern Gesetz zur Umsetzung der Verkehrswende – Hessisches 
Verkehrswendegesetz. 

▪ Der Begriff Verkehrswende ist in den politischen Diskurs gut eingeführt, 
fast alle politischen Parteien sprechen davon. Der Begriff dürfte auch in 
der öffentlichen Kommunikation relativ „attraktiv“ sein, er ist 
programmatischer und plakativer als „Mobilitätsgesetz“. 

▪ Das wichtigste Ziel des Gesetztes muss die Veränderung des Modal-Splits 
zugunsten des Umweltverbundes sein (differenziert nach Stadt/Land und 
mit zeitlichen Angaben, bis wann welche Ziele erreicht werden müssen, 
z.B. 2025, 2030). 
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▪ Als empirische Ausgangsbasis werden die Ergebnisse der Studie Mobilität 
in Deutschland (MiD 2017) dienen. Der Länderbericht für Hessen soll in 
Kürze veröffentlicht werden. 

▪ Wir werden bei Minister Al-Wazir direkt nachfragen, welche konkreten, 
zeitlich definierten und messbaren Ziele im Sinne einer Verkehrswende 
das Land mit seiner „Mobilitätsstrategie 2035“ (2018) erreichen möchte. 

▪ Wir wollen auch erfahren, mit welchen Methoden diese Ziele erreicht 
werden sollen und wie der jährliche Umsetzungsgrad ist.
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Hessisches Verkehrswendegesetz

Gesetz zur Umsetzung der Verkehrswende – Hessisches 
Verkehrswendegesetz

§ 1 Ziele

Bestimmung der zeitlich und räumlich differenzierten Ziele: 

▪ Modal-Split-Änderung, Luftreinhaltung, Klimaschutz

§ 2 Fußverkehr

Ziele und wesentliche konkrete und messbare Maßnahmen
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§ 3 Radverkehr

Ziele und wesentliche konkrete und messbare Maßnahmen: 

▪ Übernahme überregionaler Radwege, insbesondere von 
Radschnellverbindungen in die Baulast des Landes, 

▪ quantitative Bestimmung (in Kilometern) der jährlich „zu bauenden“ 
Radwege in der Baulast des Landes (z.B. 100 km/Jahr Radwege an 
Landesstraßen statt der bisherigen 6 km, trotz „Offensive“).

▪ Verbesserung der Fördermöglichkeiten für Kommunen

▪ Sicherstellung von Qualitätsstandards
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§ 4 Öffentlicher Verkehr

Ziele und wesentliche konkrete und messbare Maßnahmen: 

▪ Verbesserung des ÖPNV-Angebotes, u.a. bessere Taktung und  
Mobilitätsgarantie, d.h. Anspruch auf Beförderung von einem beliebigen 
Ort in ein Mittel- oder Oberzentrum, z.B. werktags von 6:00 bis 22:00 Uhr 
in halbstündigen Abstand, u.a. durch On-Demand-Verkehr 

▪ allgemeines 365-Euro-Ticket (oder Nulltarif)
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§ 5 Kfz-Verkehr

Ziele und wesentliche konkrete und messbare Maßnahmen: 

▪ Befähigung von Kommunen per Satzung Flächen dem Kfz-Verkehr zu 
entziehen und sie dem ÖV und dem Fuß- und Radverkehr oder dem 
Car-Sharing zu widmen
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§ 6 Finanzierung

▪ Bestimmung der Mittel, die jährlich für investive und konsumtive Zwecke 
des Umweltverbundes zur Verfügung gestellt werden müssen, um die 
gesetzten Ziele erreichen zu können 

▪ genaue Zahlenvorgaben sind jedoch im Verkehrswendegesetz nicht 
möglich, da dies Haushaltsentscheidungen des Landtags (Haushaltsrecht) 
vorbehalten bleiben muss.

§ 7 Schlussbestimmungen
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Herzlichen Dank!


